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Informationen  

 aus den Gremien 

 

 

Vereidigung des Stadtrates 

 

Herr Heimo Kirste wurde auf der konstituierenden Sitzung des Stadtrates am 
01.07.24 zum Vorsitzenden des Stadtrates der Stadt Osterwieck gewählt. 

Herr Frank Meuche wurde zum Ersten Stellvertreter und Herr David Kawitzke zum 
Zweiten Stellvertreter gewählt. 

Zudem wurden die Vorsitze der Ausschüsse benannt. 

Haupt- und Finanzausschuss  Dirk Heinemann (qua Amt) 

Bau- und Vergabeausschuss  Daniel Wüstemann 

Ausschuss für Bildung, Soziales 
Jugend und Sport    David Kawitzke 
 
Ausschuss für Ordnung, 
Sicherheit und Umwelt   Dr. Hartmut Janitzky 
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Überdies wurden auf der Sitzung folgende Beschlüsse gefasst: 

Beschluss 003-IV-2024 

Der Stadtrat hat die Stadtratswahl am 09.06.2024 für gültig erklärt. 

 

Beschluss 004-IV-2024 

Der Stadtrat hat die Ortschaftsratswahlen vom 09.06.2024 für gültig erklärt. 

 

Beschluss 005-IV-2024 

Der Stadtrat hat der Geschäftsordnung zugestimmt. 

 

Beschluss 008-IV-2024 

Der Stadtrat entsendet in den Unterhaltungsverband „Großer Graben“  Herrn Hans 

Radtke als Vertreter und Herrn Lothar König als Stellvertreter. 

 

Beschluss 009-IV-2024 

Der Stadtrat entsendet in den Unterhaltungsverband „Ilse/Holtemme“  Herrn Martin 

Brasche als Vertreter und Herrn Fritz-Günter Braune als Stellvertreter. 

 

Beschluss 010-IV-2024 

Der Stadtrat entsendet in den TAZV „Vorharz“  die Herren Michael Strube, Rüdiger 

Seetge und Marco Krenge als Vertreter und die Herren Michael Körtge, Hans-Werner 

Goy und Frank Meuche als Stellvertreter. 

 

Beschluss 011-IV-2024 

Der Stadtrat hat Herrn Michael Strube als Stimmführer und Herrn Marco Krenge als 

stellvertretender Stimmführer im TAZV „Vorharz“ benannt. 

 

Beschluss 012-IV-2024 

Der Stadtrat hat die Herren Frank Meuche, Heimo Kirste und Matthias Alpert als 

Vertreter und die Herren Jürgen Seubert, Daniel Wüstemann und Malte Theuerkauf 

als Stellvertreter in den Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Osterwieck mbH 

benannt. 

 

Beschluss 013-IV-2024 

Der Stadtrat hat die Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses wie folgt 

bestätigt: 

Freie Fraktion  Malte Theuerkauf, Lothar König, Marc Krumpach, 

    Jens Kiebjieß und David Kawitzke 

8er Fraktion   Sascha Neuhäuser, Uwe Reuer und Bastian Hahmann 

AFD Fraktion   Ingo Holzheuer und Lutz Barner 
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Beschluss 014-IV-2024 

Der Stadtrat hat die Besetzung des Bau- und Vergabeausschusses wie folgt 

bestätigt: 

Freie Fraktion  Michael Körtge, Hans-Werner Goy, Heimo Kirste, 

    Michael Strube und Jens Kiebjieß 

8er Fraktion   Denny Lüttgau, Dr. Hartmuth Janitzky und 

    Jürgen Seubert 

AfD Fraktion   Ingo Holzheuer und Lutz Barner 

 

 aus den Ortsteilen 

Alle Ortschaftsräte hatten ihre konstituierenden Sitzungen und ihre Ortsbürgermeister 
gewählt: 

Berßel     Jürgen Seubert 

Bühne      Martin Brasche 

Dardesheim     Ralf Voigt 

Deersheim     Melanie Huchel 

Hessen     Hans-Werner Goy 

Lüttgenrode     Eric Kiene   

Osterode a. F.    Olaf Chrost 

Osterwieck     Uwe Reuer 

Rhoden     David Kawitzke 

Rohrsheim     Jans-Jörg Gifhorn 

Schauen     Denny Lüttgau 

Veltheim     Ronny Böhnstedt 

Wülperode     Jörg-Andreas Altenburg 

Zilly      Willi-Christian Fabian 
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 aus der Stadtverwaltung 

+++ Bekanntmachung +++ 

Das Standesamt ist aus organisatorischen Gründen an folgenden Tagen 
geschlossen: 

Donnerstag, den 22.08.2024 und am Freitag, den 23.08.2024  

Das Standes- sowie das Einwohnermeldeamt sind aus organisatorischen Gründen 
an folgenden Tagen geschlossen: 

Donnerstag, den 05.09.2024 und am Freitag, den 06.09.2024 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

+++ Personalsachen +++ 

Zum 31.07.2024 verabschiedete die Stadtverwaltung mit Frau Cornelia Mennecke 

die langjährige Sachgebietsleiterin „Kindertagesstätten“ in den wohlverdienten 

Ruhestand. Ihr folgt Frau Knobloch als neue Sachgebietsleiterin.  

Ebenfalls zum 31.07.2024 verabschiedete die Stadtverwaltung mit Frau Anja Ahrens 

die amtierende Leiterin des Ordnungsamtes. Frau Ahrens widmet sich künftig neuen 

beruflichen Herausforderungen. Kommissarisch wird das Amt zunächst von Frau 

Melanie Kohlmeister bekleidet. Eine langfristige personelle Lösung wird Seitens von 

Rat und Verwaltung vorbereitet.  

Nach seiner erfolgreichen Ausbildung zum „Fachangestellten für Bäderbetriebe“ 

stößt mit Florian Bänecke eine neue Personalie zum Team. Für den langjährigen 

Bademeister Herrn Bönisch ist diese Badsaison die letzte vor seinem Eintritt in den 

Ruhestand. Symbolisch wurde die Quietsche-Ente für die Betreuung des „größten 

Bassins“ im Stadtgebiet an Herrn Bänecke weitergereicht.  
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v.l.. Peter Eisemann, Florian Bänecke, Ronald Bönisch 

Mit dem Beginn des Ausbildungsjahres begrüßt die Stadt Osterwieck zudem Jonas 

Hegewald als Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten. Bis dato verfügte 

die Stadtverwaltung über zwei Auszubildende. Nunmehr ist jedes Lehrjahr besetzt.  

 

v.l.. Dirk Heinemann, Jonas Hegewald, Peter Eisemann 

Auch für das Ausbildungsjahr 2025 hat die Stadtverwaltung bereits personelle 

Vorkehrungen getroffen, um die Arbeit der Verwaltung auch langfristig mit 

geschultem Personal sicherzustellen. 
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+++ „Spiel gegen deinen künftigen Chef“ – Zehnte Auflage mit 
Beteiligung der Stadtverwaltung +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.. Jakob Feja, Jonas Hegewald, Max Hinze und Peter Eisemann im Team der Verwaltungsmannschaft 

Kürzlich fand das Turnierformat, dessen Idee maßgeblich von der Stadt Osterwieck 
mit entwickelt wurde und dessen erste Auflage in Osterwieck stattfand, zum zehnten 
Mal statt. 
Mit dabei auch dieses Mal die Stadtverwaltung Osterwieck – dieses Mal durch vier 
Mitarbeiter vertreten. Als Teil des Teams „Öffentliche Verwaltung“ reichte es am 
Ende für einen starken zweiten Platz.   
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

+++ Auflösung der Forstbetriebsgemeinschaft Deersheim +++ 

Die Forstbetriebsgemeinschaft Deersheim wurde zum 30.06.2024 aufgelöst aufgrund 

von Vermögensübergang auf die Stadt Osterwieck infolge des Gesetzes über die 

Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts im Land Sachsen-Anhalt. 

Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche bei den Liquidatoren Steffen 

Junghans und Frank Behrens, 38835 Deersheim, im Winkel 2 anzumelden. 

 

+++ Amtsblätter TAZV „Vorharz“ +++ 

Folgende Amtsblätter des Trink- und Abwasserzweckverbandes Vorharz  
sind erschienen 
 
vom 19.12.2023/Jahrgang 09 – Nummer 04 
vom 16.01.2024/Jahrgang 10 – Nummer 01  
vom 30.04.2024/Jahrgang 10 – Nummer 02 
 



 

7 
 

Die Amtsblätter sind in der Stadtverwaltung Osterwieck einsehbar. Auch den 
Ortsbürgermeistern wurden diese zur Kenntnis gegeben. 
Die Amtsblätter stehen auch als Link auf der Homepage des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Vorharz www.tazv-vorharz.de zum Download zur 
Verfügung. 
 
 

+++ 1. und 2. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Aufstellung 

des Lärmaktionsplanes (4. Stufe) der Stadt Osterwieck +++ 

Gemäß der Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungslärmrichtlinie), den §§ 47 a-f 

BImSchG und den Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes in 

Sachsen-Anhalt ist die Stadt Osterwieck sowohl für die Lärmkartierung von 

Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Millionen Kfz/Jahr (DTV 8.200 Kfz/Tag) als 

auch die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes verpflichtet. Ausgehend vom Zeitpunkt 

der erstmaligen Erstellung und regelmäßigen Fortschreibung der Lärmkarten in 

einem 5-jährigen Turnus handelt es sich vorliegend um die 4. Stufe. Das Ziel der 

Planung ist es, die Lärmsituation in der Stadt Osterwieck zu ermitteln, zu beurteilen 

sowie gegebenenfalls Strategien und Maßnahmen zur Lärmminderung 

beziehungsweise Vorkehrungen zum Schutz identifizierter ruhiger Gebiete zu prüfen 

und festzulegen.  

1. Phase (04.09. bis 17.09.2024) 

Sie haben die Möglichkeit schriftlich (postalisch oder per E-Mail an die unten 

genannten Adressen) Stellung zu den Lärmkartierungsergebnissen zu nehmen sowie 

Hinweise und Anregungen zur Lärmaktionsplanung zu geben. Die Mitteilungen 

werden ausgewertet und bei der Planentwurfserstellung mit einbezogen. Die 

Lärmkartierungsergebnisse werden während beiden Beteiligungsphasen öffentlich 

ausgelegt und darüber hinaus dauerhaft im Internet veröffentlicht.  

Ort der öffentlichen Auslegung: im Rathaus der Stadt Osterwieck, Am Markt 11, 1. 

OG, Raum 09 

Zeiten der öffentlichen Auslegung:  

Montag 09:00-12:00 Uhr  

Dienstag 09:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr 

Donnerstag 09:00-12:00 Uhr und  13:00-15:30 Uhr 

Freitag 09:00-11:00 Uhr  

Es besteht ebenso die Möglichkeit mit dem zuständigen Mitarbeiter des Bauamtes 

Raum 09, Frau Ladde, Tel.: 039421 793 409, einen Termin für die Einsichtnahme zu 

vereinbaren. 

http://www.tazv-vorharz.de/
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Veröffentlichung im Internet: https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-

laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/physikalische-

einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-4-stufe-der-

laermaktionsplanung/hauptverkehrsstrassen-2022 

Veröffentlichung auf der Homepage der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck: 

https://www.stadt-osterwieck.de/allgemein/bekanntmachungen-2/  

2. Phase (18.09. bis 02.10.2024) 

Auf Grundlage der Ergebnisse der strategischen Lärmkarten und den ausgewerteten 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der 1.Phase wird der Entwurf eines 

Lärmaktionsplanes ausgefertigt und öffentlich ausgelegt. Im Rahmen der 2. Phase 

erhalten Sie die Gelegenheit sich zu diesem Entwurf des Lärmaktionsplanes zu 

äußern. Sofern sich aus den Äußerungen Hinweise für erforderliche Änderungen 

ergeben, wird der Entwurf überarbeitet. Nach Abschluss der Auslegung besteht für 

weitere 2 Wochen (bis 15.10.2024) die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme 

(postalisch oder per E-Mail an die unten genannten Adressen).  

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 

über den Lärmaktionsplan unberücksichtigt bleiben. Nach Ende des 2. 

Öffentlichkeitsverfahrens wird der Stadtrat abschließend einen Beschluss zum 

Lärmaktionsplan der Stadt Osterwieck fassen. 

Ort der öffentlichen Auslegung: : im Rathaus der Stadt Osterwieck, Am Markt 11, 1. 

OG, Raum 09 

Zeiten der öffentlichen Auslegung:  

Montag 09:00-12:00 Uhr  

Dienstag 09:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr 

Donnerstag 09:00-12:00 Uhr und  13:00-15:30 Uhr 

Freitag 09:00-11:00 Uhr  

Es besteht ebenso die Möglichkeit mit dem zuständigen Mitarbeiter des Bauamtes 

Raum 09, Frau Ladde, Tel.: 039421 793 409, einen Termin für die Einsichtnahme zu 

vereinbaren. 

Veröffentlichung im Internet: https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-

laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/physikalische-

einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-4-stufe-der-

laermaktionsplanung/oeffentlichkeitsbeteiligungsverfahren 

Veröffentlichung auf der Homepage der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck: 

https://www.stadt-osterwieck.de/allgemein/bekanntmachungen-2/  

https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung/hauptverkehrsstrassen-2022
https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung/hauptverkehrsstrassen-2022
https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung/hauptverkehrsstrassen-2022
https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung/hauptverkehrsstrassen-2022
https://www.stadt-osterwieck.de/allgemein/bekanntmachungen-2/
https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung/oeffentlichkeitsbeteiligungsverfahren
https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung/oeffentlichkeitsbeteiligungsverfahren
https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung/oeffentlichkeitsbeteiligungsverfahren
https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung/oeffentlichkeitsbeteiligungsverfahren
https://www.stadt-osterwieck.de/allgemein/bekanntmachungen-2/
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Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan gekennzeichnet. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieso, weshalb, warum? 

Hier sollen künftig häufig gestellte Fragen aus der Bürgerschaft beantwortet werden. 

Warum gibt es im Einwohnermeldeamt Tage mit und Tage ohne 

Terminvereinbarung? 

Diese Praxis entstammt der „Pandemie-Zeit“ und hat sich darüber hinaus bewährt. 

So ist sichergestellt, dass Personen mit einem engen Terminplan, die sich im Vorfeld 

einen Termin vereinbaren, auch zügig bearbeitet werden. Für die Kolleginnen und 

Kollegen in der Verwaltung hat dies darüber hinaus den Vorteil, dass das Anliegen 

im Vorfeld klar kommuniziert ist und ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden 

kann.  Aber auch ohne vorherige Terminvereinbarungen werden Anliegen bearbeitet. 

In diesen Fällen ist aber stets mit Wartezeiten zu rechnen. 

Wir empfehlen: Wenn das Anliegen nicht drängend ist, so nutzen Sie die vorherige 

Terminvereinbarung (Online, telefonisch oder via Mail).  
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Warum werden keine „gelben Säcke“ mehr ausgereicht? 

Dieser Umstand ist der Tatsache geschuldet, dass fortwährend mehr Ortsteile der 

Einheitsgemeinde auf die „gelbe Tonne“ umstellen. Voraus geht diese Umstellung 

stets die Beteiligung der jeweiligen Ortschaftsräte. Diese teilen der Verwaltung ihren 

Wunsch zur Entsorgung von „Leichtverpackungen“ mit. Der Großteil des 

Stadtgebietes hat bereits auf die „gelbe Tonne“ umgestellt. In diesen Orten sind 

folglich auch die vormaligen Verteilstationen von „gelben Säcken“ obsolet.   

Haben Sie Fragen? Richten Sie diese bitte an info@stadt-osterwieck.de 

 

Veranstaltungen 

16.08. – 18.08.2024 Volks- und Schützenfest in Lüttgenrode 

22.08.2024   Stadtrat 

07.09.2024   Parkfest in Rhoden 

09.09.-12.09 .2024  Ausschusssitzungen 

Fehlt Ihre Veranstaltung? Teilen Sie diese bitte an veranstaltungen@stadt-
osterwieck.de  mit. Veranstaltungen werden dann sowohl im 
Veranstaltungskalender auf der Homepage geführt sowie an dieser Stelle 
veröffentlicht.  

 

Jubiläen  

Wir gratulieren nachträglich 

02.08.2024   Bruno Berkling aus Osterwieck zum 95. Geburtstag 

03.08.2024   Marianne Gutzmann aus Berßel zum 90. Geburtstag 

06.08.2024   Martha Schröder aus Deersheim zum 95. Geburtstag 

 

Amtliche Bekanntmachungen der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck 
Am Markt 11; 38835 Osterwieck, Telefon: 039421 7930 
Verantwortlich: Dirk Heinemann - Bürgermeister 

mailto:info@stadt-osterwieck.de
mailto:veranstaltungen@stadt-osterwieck.de
mailto:veranstaltungen@stadt-osterwieck.de

